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1

Raumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” befindet sich nérdlich des Alt Fros-
leer Wegs, ostlich des Slukefterbogen, stdlich der Griinflachen am Slukefterbogen und westlich
der Wohnbebauung am Alt Frésleer Weg.

Der Plangeltungsbereich besitzt eine FlachengréBe von ca. 0,7 ha und umfasst die Flurstlicke
35/7, 35/8 und 35/10.

Planungserfordernis / Planungsanlass

Die im Komplex der Zentralschule vorhandene, tber 50 Jahre alte Kleinschwimmhalle der Ge-
meinde Harrislee ist abgéngig und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Als Standort des Neu-
baus wird eine unbebaute, im Eigentum der Gemeinde befindliche Flache nordlich der Zentral-
schule, im Kreuzungsbereich Alt Frosleer Weg / Slukefterbogen, vorgesehen (sogenannte ,Zirkus-
wiese”). Eine benachbarte Flache wird zur besseren Entwicklungsmdglichkeit mit einbezogen.

Neben der zentralen, infrastrukturell integrierten Lage hat dieser Standort insbesondere den Vor-
teil eines ausreichenden Flachenangebots, auch unter Berlcksichtigung von Erweiterungsmég-
lichkeiten sowie Parkplatzen, die direkt vor dem Neubau in gréBerer Anzahl bereitgestellt und
auch fir andere 6ffentliche, schulische oder sportliche Veranstaltungen genutzt werden kénnen.
Zudem kénnen durch den Wegfall der Kleinschwimmbhalle die frei werdenden Flachen auf dem
Gelénde der Zentralschule als Erweiterungsflache des Schulstandorts und/oder durch weitere Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, z.B. das Haus der Kinder und Jugend, genutzt werden.

Der Neubau dient somit in hohem MaBe der breiten Bevdlkerung des Harrisleer Ortskerns, in-
dem die Kapazitdten des bestehenden Schwimmhallenangebots erweitert werden und dessen
Nutzbarkeit fiir die Offentlichkeit sowie ortsansissige Vereine und Bildungsinstitutionen erhéht
wird.

Der Neubau eines Schwimmbades ist ein Projekt im Rahmen der StadtebauférderungsmaBnahme
"Holmberg" im Rahmen des Férderprogramms "Sozialer Zusammenhalt". Fir den Neubau wurde
im Jahr 2024 ein offener, einphasiger, hochbaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungs-
wettbewerb durchgefihrt.

Der Bebauungsplan Nr. 58 wird aufgestellt, um das zentrale Neubau-Projekt der stddtebaulichen
GesamtmaBnahme ,Neubau Schwimmbhalle” planungsrechtlich zu sichern.

Planungsziele sind:

* Schaffung der bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Errichtung des Schwimmhallen-
neubaus,

» Berlcksichtigung der verkehrlichen ErschlieBung an die neue Nutzung sowie der nachbar-
schaftlichen Belange,

*  Prifung der Belange des Umweltschutzes.

Der B-Plan Nr. 58 kann im beschleunigten Verfahren geméaB § 13 a BauGB fur Bebauungsplane
der Innenentwicklung aufgestellt werden. Die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13 a BauGB
liegen vor:

» Das Vorhaben dient der Innenentwicklung, da das Plangebiet innerhalb der Siedlungsfla-
che Harrislees liegt.
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» Die GréB3e der Grundflache liegt unterhalb der in § 13 a BauGB genannten 20.000 m?, die
fur die Durchfihrung des Bebauungsplanverfahrens im beschleunigten Verfahren nicht
Uberschritten werden durfen.

* Der Bebauungsplan wird nicht die Zuldssigkeit von Vorhaben begriinden, die einer Pflicht
zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz lGber die Um-
weltvertraglichkeitsprifung UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. Es bestehen keine
Anhaltspunkte fir Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten, ebenso wenig sind bei
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren
Unféllen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten.

Es entfdllt daher die Pflicht zur Aufstellung eines Umweltberichtes. Die naturschutzrechtlichen Ein-
griffe gelten als bereits vor der Planung erfolgt und sind demnach weder zu bilanzieren noch aus-
zugleichen.

In der Sitzung des Bauausschusses am 15.09.2025 wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 58 beschlossen.

Planungsvoraussetzungen /Planungsgrundlagen
Landesentwicklungsplan / Regionalplan

GemiB den Aussagen der Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein (LEP, Fortschreibung
2021) und des Regionalplans (Rpl, Planungsraum V, 2002) gehort Harrislee zu den Gemeinden im
Stadt- und Umlandbereich im landlichen Raum sowie im baulich zusammenh&ngenden Siedlungs-
gebiet des Oberzentrums Flensburgs.

Harrislee befindet sich in unmittelbarer Ndhe zu Dadnemark und grenzt an die Bundesautobahn 7,
damit liegt die Gemeinde im Bereich der Landesentwicklungsachse.

Als Stadtrandkern der Il. Ordnung des Oberzentrums Flensburg nimmt Harrislee eine Schwer-
punktfunktion in der Siedlungsentwicklung ein. Die Gemeinde Harrislee erfillt ergédnzende Funkti-
onen als Wohnort und Standort von Industrie und Gewerbe, zusatzlich leistet sie einen wesentli-
chen Beitrag im Bereich der Naherholung.

4

nd Oslerskoy

/

AC PLANERGRUPPE



Gemeinde Harrislee Begriindung zum Vorentwurf
Bebauungsplan Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” 16.02.2026

3.2  Flachennutzungsplan

Die Urschrift des Flachennutzungsplans der Gemeinde Harrislee (rechtswirksam seit 1972) stellt
das Plangebiet des B-Plans Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” als Wohnbauflachen sowie als Grinfla-
chen mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage” parallel zum Slukefterbogen dar.

Abb.: Ausschnitt Flachennutzungsplan (Urschrift 1972) mit markiertem Plangebiet des B-Plans Nr. 58

In der 11. Anderung des Flachennutzungsplans (rechtswirksam seit 1985) wurde die geplante
Trassierung des Slukefterbogens nach Westen verschwenkt und die unmittelbar angrenzenden
Bereiche als landwirtschaftliche Flachen dargestellt. Damit entwickelt sich der B-Plan Nr. 58 nicht
aus dem Flachennutzungsplan.
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3.3

34

Die erforderliche Anpassung des Flachennutzungsplans erfolgt im Zuge der Berichtigung gem.
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB. Vorgesehen ist hier die Darstellung von Flachen fir den Gemeinbedarf
mit der entsprechenden Zweckbestimmung ,Sportlichen Zwecken dienende Gebdude und Ein-
richtungen”.

Bebauungsplan

Fiur einen kleinen Teil des Plangebiet des B-Plans Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” existiert Planungs-
recht durch die 1. Anderung des B-Plans Nr. 11 (Rechtskraft 1976). Festgesetzt ist hier zur stadte-
baulichen Fassung der StraBenkreuzung Alt Frésleer Weg - Slukefterbogen ein Allgemeines
Wohngebiet. Mit der Aufstellung des B-Plans Nr. 58 entfallt im dortigen Plangeltungsbereich das
Planungsrecht der 1. Anderung des B-Plans Nr. 11.

= L Z e, e

Abb.: Ausschnitt aus der 1. Anderung des B-Plans Nr. 11 mit markiertem Plangebiet des B-Plans Nr. 58 (Plan
ist nicht genordet)

Unmittelbar stlich an den Plangeltungsbereich des B-Plans Nr. 58 grenzt der B-Plan Nr. 44
(Rechtskraft 2008) an, der ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt hat. Die Fertigstellung
des Wohngebiets mit Reihenhdusern und Doppelhdusern in eingeschossiger Bauweise erfolgte
2011.

Landschaftsrahmenplan

Das Plangebiet liegt gemé&B Landschaftsrahmenplan (2020) fir den Planungsraum | in einem
Trinkwassergewinnungsgebiet. Hier ist folgendes zu beachten: "Bei der Planung von MaBnahmen
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3.5

in Trinkwassergewinnungsgebieten ist von der Wasserbehérde im Rahmen der wasserrechtlichen
Genehmigung zu priifen, ob die MaBnahme dem Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage zuwi-
derlduft oder welche MaBnahmen zum Schutz des Grundwassers getroffen werden mussen" (LRP
PR | Hauptteil Kap. 4.2.13).

Landschaftsplan

Im Entwicklungsplan des Landschaftsplanes der Gemeinde Harrislee (1995) ist der Plangeltungs-
bereich als "Mégliche Wohnbauflache" dargestellt, der Bereich der ehemaligen Hofstelle ist
davon ausgenommen und entsprechend der damaligen Nutzung als "Landwirtschaftliche Flache"
dargestellt. Im Bereich der Hofstelle sind auBerdem drei bestehende Bdume dargestellt.

Grundsatzlich sieht also der Landschaftsplan fir den Geltungsbereich des BP 58 eine bauliche
Nutzung vor. Die Planung entspricht damit grundsatzlich den Zielen des gemeindlichen Land-
schaftsplans.

Bestandsbeschreibung

Das Plangebiet besteht aus einer Wiesenflache (westlicher Teil, auch als ,Zirkuswiese” bezeichnet)
und einer ehemaligen, gehdlzbestandenen Hofstelle (&stlicher Teil) mit Stallgebduden, einem
Wohngebdude und Nebengebauden.

Westlich und stidlich grenzen die gemeindlichen ErschlieBungsstraBen Alt Frosleer Weg und Slu-
kefterbogen an, dadurch ist das Plangebiet verkehrlich hervorragend angebunden. Sidlich befin-
den sich die weitlaufigen Flachen der Zentralschule, die neben den Gebauden und Freiflachen fir
die Grund- und Gemeinschaftsschule auch das Haus der Kinder und Jugend, die gemeindliche
Sporthalle, mehrere Sportplatze und einen GroBspielplatz beherbergt.

Unmittelbar nérdlich des Plangebiets befinden sich die Freiflachen einer Parkanlage mit einem
Regenrickhaltebecken und Trampelpfaden, die eine eher ,informelle” Zuganglichkeit des Parks
darstellen. Ostlich grenzt das Wohngebiet ,Lachsbachwiese” an, das Uber eine kleine StichstraBBe
vom Alt Frésleer Weg erschlossen wird.

Planerische Konzeption / Realisierungswettbewerb

Am Standort der ,Zirkuswiese"” in Harrislee (norddstlich der Kreuzung Alt Frésleer Weg - Slukefter-
bogen) soll eine neue Schwimmhalle mit einem 25m-Becken entstehen. Auf der Siidseite liegt das
Schulzentrum. Das Gegenlber erzeugt eine klare Vorderseite und definiert die fuBldufige Anbin-
dung. Im Westen befindet sich eine baumbestandene, gemeindliche Verbindungsstralle, zu der
sich das zukiinftige Geb&dude 6ffnet und eine stadtebauliche Raumkante ausbildet. Im Nordosten
befindet findet sich eine Grinflache, die durch das naturnahe Regenriickhaltebecken gepréagt
wird. Der Entwurf greift diese Situation auf und bildet durch die ansteigende Dachkonstruktion
der Badehalle, die sich kérperhaft aus dem Geb&ude entwickelt, differenzierte Fassaden zu allen
Seiten aus.

Der vorhandene Landschaftsraum umschlieBt die neue Schwimmhalle aus nord-westlicher Rich-
tung und bettet sie in die griine Umgebung ein. Baumneupflanzungen vermitteln neben den er-
haltenen Bestandsbdumen zwischen dem neu gestalteten Gebdudeumfeld und dem angrenzen-
den Naturraum.

Das Entrée Uber den stdlichen Vorplatz stellt eine stadtebauliche Verknlipfung zur gegeniberlie-
genden Nutzung her. Uber den Vorplatz im Siiden des Gebaudes wird das Bad ideal und iber-
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sichtlich erschlossen. Vom offenen und groBzligigen Foyer sind sdmtliche Bereiche einsehbar und
erschlossen.

Freianlagen und Gebadude werden so geplant, dass das anfallende Oberflaichenwasser vor Ort
versickert. Hierzu wird eine Kaskade aus Gebaudebegrinung, wasserdurchlassigen Beldagen und
Mulden-Rigolen-Elementen errichtet. Durch deren rédumliche Kombination mit Baumpflanzungen
(Baumrigolen) wird eine Griinstruktur fur viel Verdunstung und Verschattung geschaffen.

S5,

y

Hochbaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb (1. Preis; Architektur: Lehmann Architek-
ten GmbH BD-DWB, Offenburg; Landschaftsarchitektur: BASE Landschaftsarchitekten PartGmbB, Berlin)

Fachgutachten
Immissionsschutz

Fur die Aufstellung des B-Plans Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” wurde ein schalltechnisches Gutach-
ten (Lairm Consult GmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 58 der Ge-
meinde Harrislee, 23.01.2026) erstellt.

Im Folgenden sind wesentliche Ausziige daraus zusammengestellt:

.a)Allgemeines

Die Gemeinde Harrislee beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 58 die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung und den Betrieb einer Schwimmbhalle zu
schaffen. Die Ausweisung ist als Gemeinbedarfsfliche vorgesehen.

Die in Aussicht genommene Flédche befindet sich Sstlich der StraBe Slukefterbogen und wird im Sii-
den durch die StraBe Alt Frésleer Weg begrenzt.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schallschutzrechtli-
chen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt.
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Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt (iblicherweise eine Beurteilung anhand
der Orientierungswerte geméaf3 Beiblatt 1 zur DIN 18005 ,Schallschutz im Stddtebau”, wobei zwi-
schen Sportlérm und Verkehrsldrm unterschieden wird. Andererseits kann sich die Beurteilung des
Verkehrsldrms auf 6ffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16. BImSchV (,Verkehrslérm-
schutzverordnung”) orientieren.

Zur Beurteilung des Sportldrms verweist die aktuelle Fassung der DIN 18005 auf die Sportanlagen-
ldrmschutzverordnung (18. BImSchV).

b) Sportldrm

Zur Beurteilung der Gerduschbelastung aus Sportldrm wurden die Beurteilungspegel an den malB-
geblichen Immissionsorten auBerhalb des Plangeltungsbereiches fir die beiden maBgeblichen
Lastfélle innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten und innerhalb der mittdglichen Ruhezeit an
Sonntagen berechnet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in den mal3gebenden Lastfillen die Immissionsrichtwerte
fir allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) auBerhalb der Ruhezeiten und innerhalb der mittagli-
chen und abendlichen Ruhezeiten sowie von 50 dB(A) innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten
eingehalten werden.

Unter Berticksichtigung der mal3gebenden Lastfélle ist fir den tibrigen Tagesbetrieb werktags so-
wie sonntags sowohl innerhalb der abendlichen Ruhezeiten als auch auBerhalb der Ruhezeiten be-
reits von einer immissionsschutzrechtlichen Vertréglichkeit auszugehen.

Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Spitzenpegel wird im Tageszeitraum den Anforderungen
der 18. BImSchV entsprochen. Im Nachtzeitraum ist keine Nutzung der Schwimmhalle vorgesehen.

c) Verkehrslarm

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrsldrm berech-
net. Dabei wurde der StraBenverkehrsldrm auf den umliegenden StraBBenabschnitten aus Basis der
Knotenpunktzdhlungen beriicksichtigt, die Rahmen der Aufstellung des Radverkehrskonzeptes der
Gemeinde Harrislee erfolgten.

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-19.

Im vorliegenden Fall ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr nicht beurteilungsrelevant, da auf-
grund der vorhandenen Nutzung und der vorliegenden Verkehrsbelastung auf den umliegenden
StraBBenabschnitten nicht mit einer erheblichen Zunahme im 6ffentlichen StraBBenverkehr zu rech-
nen ist.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches ergeben sich im straBennahen Bereich Beurteilungspegel
von bis zu 64 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts.

Der Orientierungswert flir Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags wird eingehalten, der Orientierungs-
wert von 55 dB(A) nachts wird iberwiegend eingehalten. Die fir Gewerbegebiete geltenden Im-
missionsgrenzwerte von 69 dB(A) tags und von 59 dB(A) nachts werden innerhalb des Plangel-
tungsbereiches sicher eingehalten.

Die Anhaltswerte der Gesundheitsgefahr von 70 dB(A) tags und von 60 dB(A) nachts werden nicht
erreicht.

Aufgrund der Einhaltung der Orientierungswerte im Bereich der bebaubaren Fléchen sind aktive
LarmschutzmaBnahmen zum Schutz vor Verkehrsldrm nicht erforderlich.

GemdB DIN 4109 (Januar 2018) ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz zum
Schutz der schutzbediirftigen Nutzungen vor von aulBen eindringenden Gerduschen. Die Dimensio-
nierung des passiven Schallschutzes erfolgt liber die mal3geblichen AuBBenldrmpegel geméalB DIN
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6.2

4109. Die maBgeblichen AuBenldrmpegel sind in der Abbildung 1 fir schutzbedlrftige Rdume
dargestellt. Der bliche Aufbau von AuBBenbauteilen, der auch dem Geb&udeenergiegesetz (GEG)
entspricht, weist in der Regel fiir die ausgewiesenen maBgeblichen AuBenldrmpegel einen ausrei-
chenden passiven Schallschutz auf, so dass eine explizite Festsetzung nicht erforderlich ist.”

Zusammenfassung / Ergebnis

Im Ergebnis zeigt das schalltechnische Gutachten, dass die geplanten Nutzungen im Geltungsbe-
reich mit der umliegenden Bebauung vereinbar sind.

In Bezug auf den Schutz der an den Plangeltungsbereich angrenzenden schitzenswirdigen Berei-
che vor Sportlarm wurden neben den Sportanlagen auch die vorhandenen und von den Sportan-
lagen genutzten Pkw-Stellplatzanlagen der Anlage zugerechnet. Unter Berlicksichtigung der An-
sétze aus dem Lastfall 2 der schalltechnischen Untersuchung ist fir den Ubrigen Tagesbetrieb
werktags sowie sonntags sowohl innerhalb der abendlichen Ruhezeiten als auch auBerhalb der
Ruhezeiten bereits von einer immissionsschutzrechtlichen Vertraglichkeit auszugehen.

In Bezug auf die zuldssigen Spitzenpegel durch die Sportanlagen werden im vorliegenden Fall im
Tageszeitraum die Mindestabstande zu allen benachbarten Nutzungen eingehalten, so dass dem
Spitzenpegelkriterium der 18. BImSchV entsprochen wird. Im Nachtzeitraum ist keine Nutzung der
Schwimmhalle vorgesehen.

In Bezug auf den Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslarm weist der Gibliche Aufbau von
AuBenbauteilen, der auch dem Geb&udeenergiegesetz (GEG) entspricht, in der Regel fir die im
Schallgutachten ausgewiesenen mafigeblichen AuBenldrmpegel einen ausreichenden passiven
Schallschutz auf, so dass eine explizite Festsetzung nicht erforderlich ist.

Fazit: Es sind keine immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen erforderlich.

Artenschutz

Durch die erforderliche Flacheninanspruchnahme von Griinland und Hausgartenflachen, Beseiti-
gung von Gehélzen und geplanten Gebaudeabrissen sowie ggf. durch mogliche weitere Beein-
trachtigungen infolge von Scheuchwirkungen und baubedingten Wirkfaktoren sind vorhaben-
bedingte Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt nicht auszuschlieBen. Neben der schutzgut-
bezogenen Betrachtungsweise, die in dieser Begrindung im Teil Il ,Umweltbelange" erfolgen
wird, werden die moglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Belange des Arten-
schutzes geprift.

Es wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Dipl.-Biol. Gerrit Gérrissen, 05.01.2026; s. Anla-
ge D) erarbeitet, der die Vertraglichkeit der MaBnahme mit geltendem Artenschutzrecht geprift
hat.

Die Prifung ist in Form einer Potenzialabschatzung (BMVI 2014) durchgefliihrt worden. Dazu ist ei-
ne Analyse des Lebensraumpotentials der Planflachen im aktuellen Zustand erfolgt. Es wurden
dann artenschutzrechtliche relevante Arten abgeleitet, deren Vorkommen aufgrund der potentiel-
len Habitateignung nicht ausgeschlossen werden kann.

Aus dem Bauvorhaben entstehende artenschutzrechtliche Konflikte sowie sich daraus ergebende
MaBnahmen wurden in einer Potentialeinschdtzung als ‘worst-case-Szenario” dargestellt, d.h.
wenn Lebensstatten zerstort oder beschadigt werden, missen ihre Funktionen vollstdndig wieder
hergestellt werden.
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7.2

7.3

Begriindung der planungsrechtlichen Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung

Flachen fiir den Gemeinbedarf

Entsprechend der stddtebaulichen Zielsetzung wird der Teil des Plangeltungsbereichs, der fir
den Bau und Betrieb der geplanten Schwimmbhalle sowie die notwendigen Stellplatze vorgesehen
ist, als Flachen fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Sportlichen Zwecken dienende
Gebé&ude und Einrichtungen” (Schwimmbad) gemal § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB festgesetzt.

Innerhalb der Gemeinbedarfsflache sind bauliche Anlagen zuldssig, die den festgesetzten Zweck-
bestimmungen dienen und diesen Nutzungen rédumlich und funktional zugeordnet sind. Dazu ge-
héren neben den Hauptanlagen fir den Schwimmbadbetrieb (z.B. Badebecken) auch weitere An-
lagen und Einrichtungen wie z.B. Sanitéreinrichtungen, Umkleiden, Anlagen fiir die Schwimmbad-
technik, ErschlieBungswege, sonstige gepflasterte Flachen einschlieBlich Aufstellflachen fur die
Anlieferung oder die Ver- und Entsorgung sowie in die Anlage des Schwimmbads integrierte er-
ganzende Nutzungen wie eine Saunaanlage und ein gastronomischer Betrieb.

MaB der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl

Mit der Festsetzung einer Gemeinbedarfsflache mit der Zweckbestimmung ,Schwimmbad” ist
ausschlieBlich der Bau eines Schwimmbades zuldssig. Die Gemeinde hat geprift, ob es ein Pla-
nungserfordernis fur Festsetzungen zum Mal der baulichen Nutzung und zur Uberbaubaren
Grundstlicksflache besteht. Im Gegensatz zur Ausweisung von Baugrenzen (vgl. Kapitel 7.3) ist die
Gemeinde der Auffassung, dass der Aspekt der baulichen Verdichtung im Rahmen der nachge-
ordneten Planungsebene beriicksichtigt werden kann und auf der Ebene der Bauleitplanung eine
entsprechende Flexibilitat fir die offentliche Nutzung erhalten bleiben soll. Daher wird im B-Plan
Nr. 58 auf die Festsetzung einer GRZ bewusst verzichtet, zumal die gemeindliche Absicht besteht,
im Grundsatz die Planungen des 1. Preises dem B-Plan Nr. 58 zugrunde zu legen (vgl. Kapitel 5).

Hoéhe baulicher Anlagen

Innerhalb der Flachen fir den Gemeinbedarf setzt der Bebauungsplan eine einheitliche, maximal
zuldssige Héhe baulicher Anlagen von + 59,0 m GNHN fest, das entspricht ungefédhr einer Hohe
von ca. 9 bis 10 m (Uber OK Gelénde). Die maximal zuldssige Hohe baulicher Anlagen darf durch
Dachaufbauten aller Art (z.B. technische Aufbauten, Photovoltaikanlagen, Solaranlagen) mit einem
Anteil an den Dachflachen von maximal 25 % um bis zu 3 m Gberschritten werden.

Mit den Festsetzungen zur Hohenentwicklung wird den gemeindlichen Zielen der stadtebaulichen
Fassung des Kreuzungsbereiches Alt Frosleer Weg / Slukefterbogen und der Sichtbarkeit der be-
sonderen &ffentlichen Nutzung Rechnung getragen.

Hoéhenbezugsebene

Als Héhenbezugsebene fur die festgesetzten Hohen baulicher Anlagen wird Normalhéhennull
(GNHN) in Metern bestimmt. Die Hohenlage des Grundstiicks bewegt sich zwischen 46 und
49,5 m GNHN.

Bauweise
Uberbaubare Grundstiicksfliche

Die Festsetzung der Uberbaubaren Flachen erfolgt im westlichen Teil des Geltungsbereichs in
Form eines groBen, zusammenhdngenden Baufensters. Aus gemeindlicher Sicht ist die Sichtbar-
keit des Schwimmbades als Bestandteil der offentlichen Infrastruktur von hoher Bedeutung, eben-
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7.5

7.6

8.2

so die stédtebaulich wiinschenswerte Ausbildung einer starken Raumkante als Pendant zur zurlck-
weichenden Bebauung des Schulgelédndes auf den sudlich angrenzenden Flachen. Daher erfolgt
die Anordnung des Schwimmbadgebaudes, und damit die Festsetzungen von Baugrenzen, un-
mittelbar im Kreuzungsbereich Alt Frosleer Weg / Slukefterbogen.

Abweichende Bauweise

Entsprechend der geplanten Neubebauung des Schwimmbades mit nutzungsbedingten Gebéau-
delangen von Uber 50 m wird eine abweichende Bauweise geméal § 22 Abs. 4 BauNVO festge-
setzt. Hier sind Gebdude mit Gber 50 m Lange in offener Bauweise mit seitlichem Grenzabstand
zulassig.

Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung

Im Kreuzungsbereich befindet sich ein kleines Flurstiick (35/10), welches dem bestehenden Geh-
weg entlang des Alt Frésleer Wegs zuzuordnen ist und mit dem B-Plan Nr. 58 planungsrechtlich
gesichert wird.

Stellpldtze und Nebenanlagen

Um einen reibungslosen Zu- und Abfahrtsverkehr zu erméglichen, wird die erforderliche Stell-
platzanlage im Ostlichen Bereich des Grundstiicks angeordnet. Zudem wird damit auch die aus
gemeindlicher Sicht gewlinschte Anordnung des Geb&udes des geplanten Schwimmbades un-
mittelbar im Kreuzungsbereich Alt Frésleer Weg / Slukefterbogen erreicht.

Es wird festgesetzt, dass Stellplétze nur innerhalb der in der Planzeichnung dargestellten Flache
fur Stellplétze und Nebenanlagen zuléssig sind. Nebenanlagen sind nur innerhalb der Gberbauba-
ren Flachen und in der festgesetzten Flache fir Stellplatze und Nebenanlagen zuléssig. AuBerhalb
dieser gekennzeichneten Bereiche sind, mit Ausnahme von Fahrradabstellanlagen keine Neben-
anlagen zulassig.

Ein- und Ausfahrten

Um die in Kapitel 7.5 genannten gemeindlichen und stadtebaulichen Ziele zu sichern, wird festge-
setzt, dass die Ein- und Ausfahrt zur Stellplatzanlage nur vom Alt Frésleer Weg im 6stlichen Be-
reich des Plangebiets erfolgt.

Begriindung der griinordnerischen Festsetzungen
Offentliche Griinfliche

Der nordwestliche Teil des Plangebietes ist Bestandteil der angrenzenden Parkanlage und soll
dauerhaft gesichert werden. Dafiir wird eine 6ffentliche Grinflache mit der Zweckbestimmung
Parkanlage festgesetzt. Hier sind keine baulichen Anlagen, Versiegelungen, Abgrabungen oder
Aufschittungen zulassig. Wege sind in wasserdurchléssiger Bauweise herzustellen.

Erhalt von Baumen

Die markanten Laubbdume im Geltungsbereich sollen aus Griinden des Ortsbildes, des Klimas
und als Lebensraum fiir wild lebende Tiere erhalten werden. Dazu werden zeichnerische und text-
liche Festsetzung zum Erhalt getroffen und es werden Festsetzungen zur Pflege und zu ggfls. er-
forderlichen Ersatzpflanzungen vorgenommen.
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8.4

Zur Begriinung der geplanten Stellplatzanlage wird festgesetzt, dass je angefangene acht Stell-
platze ein standortgerechter heimischer Laubbaum - als Hochstamm, 3 x verpflanzt, mB, mindes-
tens 10-12 cm Stammumfang - im direkten Bereich der Stellplatzanlagen zu pflanzen ist. Der Wur-
zelraum der zu pflanzenden Laubbdume muss mindestens 12 m* groB sein. Die Baumpflanzungen
sind nach den FLL-Richtlinien vorzunehmen.

MafBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Dachbegriinung

Um die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das értliche Klima sowie den Grundwasser-
haushalt zu minimieren, ist fir mindestens 75% der flachen oder flachgeneigten Dachflachen (0°
bis 25°) der Haupt- und Nebengebaude eine extensive Dachbegriinung vorgesehen. Eine durch-
wurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 8 cm ist vorzusehen.

Die Begriinung von Dachflachen schafft stadtdkologisch wirksame Vegetationsflachen, die Ersatz-
lebensrdume insbesondere fiir Tiere wie Insekten und Vogelarten bieten. In Verbindung mit Bio-
topstrukturen der Umgebung tragt dies zu einer Vernetzung von Lebensrdumen bei. Fir die Wirk-
samkeit der Dachbegriinung im Hinblick auf Biotopfunktion, Bodenfunktion, Funktionen zur Ver-
besserung des Wasserhaushalts und des Klimas sowie auf das Ortsbild ist eine Aufbaustérke des
durchwurzelbaren Substrataufbaus erforderlich, die eine Begriinung auch mit Grasern und Stau-
den erméglicht. Deshalb wird eine durchwurzelbare Mindeststarke von 8 cm festgesetzt.

Versickerung

Zur Minimierung der Beeintrachtigungen des 6rtlichen Grundwasserhaushaltes wird festgesetzt,
dass neu geplante Kfz-Stellplatzanlagen und andere ErschlieBungsflachen nur mit versickerungs-
fahigen Materialien befestigt werden dirfen; davon ausgenommen sind Behindertenstellplatze,
da diese barrierefrei ausgebildet werden mussen. Damit kann das auf den Stellplatzen anfallende
Oberflachenwasser vor Ort versickert werden.

Artenschutzrechtliche MaBnahmen

Es wird eine Festsetzung zur Vermeidung von Beeintrachtigungen durch Lichtemissionen getrof-
fen. GemaB dem ,Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Anderung weite-
rer Vorschriften” mit Artikel 1 - Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes - Nr. 13 der § 41 a
.Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen” sind neu zu
errichtende Beleuchtungen an StraBen und Wegen, AuBenbeleuchtungen baulicher Anlagen und
Grundstlicke sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlangen technisch und konstruktiv
so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild-
lebender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschitzt sind.

Die in der Potentialeinschatzung Artenschutz (s. Anlage D der Begrindung) genannten Vermei-
dungs- und AusgleichsmaBnahmen werden im weiteren Verfahren Gberprift bzw. konkretisiert.
Gfls. werden dann auch entsprechende Regelungen in den Text Teil B Gbernommen, um das Ein-
treten von Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG sicher zu vermeiden.

Verkehr und ErschlieBung

Der Plangeltungsbereich ist durch die gemeindlichen ErschlieBungsstraBen Alt Frosleer Weg und
Slukefterbogen voll erschlossen. Die Zufahrt (Stellplatze, Anlieferung) erfolgt Gber den Alt Frosleer
Weg. Durch die Entfernung von knapp 100 Metern zum weiter westlich vorhandenen Verkehrs-
knoten wird sich die verkehrliche Situation an dieser Stelle nicht erheblich andern.

AC PLANERGRUPPE



Gemeinde Harrislee Begriindung zum Vorentwurf

Bebauungsplan Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” 16.02.2026

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Um eine gefahrlose Zuwegung zum neuen Schwimmbhallenstandort zu erméglichen, soll als be-
gleitende MaBnahme eine Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Alt Frésleer Weg / Slukefterbo-
gen erfolgen, die eine sichere Uberquerung von der Schule zur Schwimmhalle ermdglicht.

Das dem B-Plan zugrunde liegende Konzept sieht ca. 70 Kfz-Stellplatze, davon 3 Stellplétze fir Be-
hinderte, sowie eine Kiss&Ride-Zone vor. 4 Stellplatze werden zudem mit einer E-Ladeséule aus-
gestattet. AuBerdem sollen auch ca. 20 Uberdachte und weitere ca. 20 offene Fahrrad-Stellplatze
(inkl. Platze fur Lastenrdder) sowie etwa 5 Stellplétze fir Motorrdder entstehen.

Ver- und Entsorgung
Strom- und Warmeversorgung

Die Strom- und Warmeversorgung des Plangebietes erfolgt durch die Stadtwerke Flensburg.

Telekommunikation

Der Anschluss erfolgt an das &ffentliche Netz der vorhandenen Leitungen.

Frischwasserversorgung

Die Frischwasserversorgung des Plangebietes wird durch Anschluss an das vorhandene Netz im
Alt Frosleer Weg sichergestellt und erfolgt durch den Wasserverband Nord.

Schmutzwasserbeseitigung

Das Plangebiet kann an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation im Alt Frésleer Weg ange-
schlossen werden.

Oberflichenentwisserung

Baugrunderkundung

Im Rahmen einer Baugrunderkundung (Geotechnischer Bericht. BV Harrislee, Neubau Schwimm-
halle. Kempfert + Partner, 24.06.2025) wurde u.a. der Aufbau, die Beschaffenheit und die Eigen-
schaften des Baugrunds, die Grundwasserverhéltnisse sowie die Versickerungsfahigkeit des Bo-
dens untersucht. Es wurde festgestellt, dass ,die anstehenden gewachsenen Sande zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser gut geeignet sind”.

Auf Grundlage des Geotechnischen Berichts wurde ein Entwésserungskonzept und die A-RW1-Bi-
lanzierung erstellt, deren wesentlichen Inhalte nachfolgend dargestellt werden.

Entwésserungskonzept

Fir den Neubau der Schwimmhalle in Harrislee wurde ein Entwasserungskonzept mit Uberflu-
tungsnachweis erarbeitet (G.U.B. Ingenieur AG, Potsdam, 22.07.2025).

Im Folgenden sind wesentliche Ausziige daraus zusammengestellt:

LZusammenfassung

Die erfassten Randbedingungen ermdglichen eine gesicherte rechnerische Versickerung des Nie-
derschlages vor Ort und eine Einleitung von Niederschlagswasser in das Regenriickhaltebecken/
Lachsbach.

Sowohl die Hochbauplanung als auch die Freianlagenplanung reduzieren durch lhre Planung die
Abflussmengen des Niederschlagswassers. Die Hochbauplanung sieht den Einsatz von Griindéa-
chern auf der Schwimmbhalle vor. Die Freianlagenplanung verwendet Rasengittersteine fiir die Stell-
plétze und plant begrtinte Flachen am Gebdude. Sowohl das Griindach als auch die Griinflachen
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unterstitzen zusétzlich die Verdunstung im Gebiet und werden im B-Plan Nr. 58 festgesetzt (vgl.
Kapitel 8.4).

Das hier vorliegende Entwésserungskonzept sieht eine Versickerung dber Mulden fir die Flachen
des Hochbaus (Griinddcher) sowie Mulden fiir die meisten Stellplatze vor. Eine Versickerung des
anfallenden Niederschlagswassers des Vorplatzes erfolgt Uber eine Rigole. Eine Speicherrigole
dient der Riickhaltung mit Ableitung des Niederschlagwassers der Verkehrsflachen in das RRB. Die
Trennung der Rigolen fir verschiedene Fldchenbelastungen erméglicht den Einsatz von Behand-
lungsmaBnahmen je nach Anforderung und somit ohne Vermischung von Niederschlagswasser aus
Vorplatz und Verkehrsflache.

Durch die Lage der Versickerungsanlagen ist der Abstand zum Grundwasser von mindestens ei-
nem Meter eingehalten.

Im Uberflutungsfall sind die zusétzlichen verfiigbaren Retentionsvolumen ausreichend.”
Wasserhaushaltsbilanz

Fir die Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz wurde eine Begutachtung durchgefihrt (G.U.B. In-
genieur AG, Potsdam, 30.01.2026).

Nachfolgend wesentliche Ausziige:

Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz und Zusammenfassung

Die Ab- und Zunahme der Abfluss-, Versickerungs- und Verdunstungsanteile im Vergleich zwischen
dem Referenzzustand und dem verédnderten Zustand (Planung) flihrt zu der Einstufung des jeweili-
gen Anteils in einer der folgenden Fille:

*  Fall 1: weitgehend natiirlich (bis 5%)
*  Fall 2: deutliche Schadigung des Wasserhaushaltes (zw. 5% und 15%)
*  Fall 3: extreme Schadigung des Wasserhaushaltes (gréBer gleich 15%)

Der Abflussanteil und der Versickerungsanteil im Gebiet erhéhen sich um mehr als 5%, wodurch
diese beiden Anteile dem Fall 2 zugeordnet werden. Der Verdunstungsanteil im Vergleich zwi-
schen dem Referenzzustand und dem verdnderten Zustand reduziert sich um mehr als 5%, wo-
durch dieser Anteil ebenfalls dem Fall 2 zugeordnet wird.

Im Fall 2 sind lokale Uberpriifungen erforderlich, diese sind aber aufgrund der hier herrschenden
Randbedingungen und Planungen erfillt bzw. spielen hier keine Rolle.

Der Nachweis der Einhaltung des bordvollen Abflusses ist hier nicht anwendbar. Die Einleitung von
Niederschlagswasser erfolgt nicht direkt in einem FlieBgewdsser. Die Einleitung erfolgt gedrosselt
in einem Regenriickhaltebecken. Das Regenrickhaltebecken beriicksichtigt bereits die Fldchen
des B-Plan Gebietes und leitet gedrosselt in den Lachsbach.

Der Nachweis der Vermeidung von Erosion ist hier ebenfalls nicht anwendbar, da dieser Nachweis
fir die Direkteinleitung in einem Abflussquerschnitt eines Gewdssers gilt. In diesem Fall wird das
Gewdsser indirekt und gedrosselt erreicht, wie bereits oben beschrieben.

Der Nachweis der Vermeidung der Grundwasser-Authéhung ist bereits durch die Entwésserungs-
planung erfillt. Die Entwésserungsplanung beriicksichtigt bei der Bemessung der Versickerungs-
anlagen die DWA-A 138-1, welche das Nachfolgearbeitsblatt zur DWA-A 138 ist. Letztere galt zum
Zeitpunkt der Publikation der ,Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in
Schleswig-Holstein”.

Das Regenriickhaltebecken ist Bestandteil eines gréBBeren Einzugsgebietes der Regenwasserkanali-
sation. Die ankommende Leitung weist ein Durchmesser von DN 1200 auf. Niederschldge auf dem
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Einzugsgebiet erreichen das Regenriickhaltebecken und erhéhen die lokale Verdunstung (sowohl!
durch die Evaporation der Wasserfldche als auch durch die Transpiration der Uferbepflanzung),
speziell in den Hitzeperioden.”

Abfallbeseitigung

Die Abfall- und Wertstoffbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises
Schleswig - Flensburg. Auf die Satzung Uber die Abfallwirtschaft im Kreis Schleswig - Flensburg
(Abfallwirtschaftssatzung - AWS) wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Brandschutz

Die Loschwasserversorgung fiir den Feuerwehreinsatz ist entsprechend den Vorgaben des Ar-
beitsblattes W 405 des DVGW - Bereitstellung von Ldschwasser durch die 6ffentliche Trinkwasser-
versorgung - und W 331 - Hydrantenrichtlinie - bzw. der Industrierichtlinie sichergestellt.

Hydranten fir die Entnahme von Ldschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zugestellt wer-
den kdénnen und jederzeit fir die Feuerwehr zugénglich sind. Der Abstand zwischen den Hydran-
ten ist nach Arbeitsblatt W 331 des DVGW - Regelwerks zu bestimmen. Als ausreichend wird ein
Abstand von 80 - 100 m angesehen.

Flachenbilanz

Die Flachenbilanz des Plangebietes zeigt sich wie folgt:

Gemeinbedarfsflachen 6.544 m?2
Offentliche Griinflachen 506 m?2
Verkehrsflachen bes. Zweckbestimmung (FuBweg) 30 m2
Plangeltungsbereich 7.080 m?2
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TEIL Il - UMWELTBELANGE

12

12.1

12.2

Einleitung

Da der Bebauungsplan Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” nach dem Verfahren gemé&l3 § 13a BauGB
aufgestellt wird, entfallen die Verpflichtung zur Umweltprifung, der Umweltbericht, das Monito-
ring nach § 4 ¢ BauGB und ein Ausgleich der Eingriffe. Nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7 BauGB sind den-
noch die Belange des Umweltschutzes zu prifen und bei der Abwagung zu berlcksichtigen.

Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum umfasst den Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 58 und die
nahere Umgebung, die von den Planungen betroffen sein kdnnte.

Bestandsbeschreibung

(BauGB Anlage 1 Nr. 1 Buchstabe a)

Das Plangebiet zeigt sich in Nutzung und Struktur deutlich zweigeteilt. Der westliche - zum Kreu-
zungsbereich der StraBen "Alt Frésleer Weg / Slukefterbogen” gelegene - Teil stellt sich als M&h-
wiese dar, die temporar als Parkplatz genutzt wird. Ostlich davon besteht eine landwirtschaftliche
Hofstelle mit diversen Gebauden, Wege- und Wirtschaftsflachen sowie unterschiedlicher Vegeta-
tion (Hecken, freiwachsende Strducher, Baume, ruderalisierte Flachen etc.) dar.
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Abb.: Blick auf die nérdlich des Plangebietes gelegene Griinfliche mit Regenrtickhaltebecken

Das Plangebiet wird im Westen und Stiden von Stral3en begrenzt, im Osten grenzt das Wohnge-
biet "Lachsbachwiese" an und nach Norden erstreckten sich die Freiflachen einer Parkanlage mit
dem Regenriickhaltebecken.

13 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und deren Beriicksichtigung bei der Aufstellung

(BauGB Anlage 1 Nr. 1 Buchstabe a)

13.1 Fachgesetzliche Ziele

Rechtsvorschriften

Allgemeine Grundsitze / Ziele

Beriicksichtigung

Allgemeine schutzgut-iibergreifende Aussagen zum Schutz der Umwelt und ihrer Be-

standteile
Baugesetzbuch §1 Abs. 5 BauGB: Gewéhrleistung einer nachhaltigen stadtebau-  >> Konzept des Wettbewerbs
(BauGB) lichen Entwicklung, die soziale, wirtschaftliche u. umweltschit-

zende Anforderungen berlcksichtigt,
Schutz und Entwicklung der natiirlichen Lebensgrundlagen

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, e, f, g, i BauGB:

Beriicksichtigung der Belange des Umweltschutzes
einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege sowie Wechselwirkungen zwischen den einzel-
nen Belangen bei der Aufstellung von Bauleitpléanen
Berlcksichtigung der Auswirkungen der Bauleitpla-
nung auf die einzelnen Schutzgiter, deren Wirkungs-
geflige und die biologische Vielfalt

Vermeidung von Emissionen

Sparsame, effiziente Nutzung von (erneuerbaren)
Energien

Beriicksichtigung der Darstellung von Landschafts-
und sonstigen Pléanen

§ 4c BauGB: Vorschriften zur Uberwachung erheblicher Umwelt-
auswirkungen (Monitoring)

>> Berlicksichtigung im Kapitel Um-
weltbelange

>> MaBnahmen zu Vermeidung,
Minderung und zum Ausgleich
nachteiliger Umweltauswirkungen

>> Nutzung von Photovoltaik

>> Planung entspricht Zielen des
Landschaftsplans

>> ggfls. Uberwachung der Umset-
zung von artenschutzrechtlichen
Bauzeitenregelungen und Vermei-
dungsmalBnahmen
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Rechtsvorschriften Allgemeine Grundsétze / Ziele Beriicksichtigung
Bundesnaturschutz- § § 13-18 BNatSchG: >> MaBnahmen zu Vermeidung und
gesetz (BNatSchG) *  Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher ~ Minderung nachteiliger Umweltaus-

Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds und der Leis-
tungs- und Funktionsféhigkeit des Naturhaushaltes mit
seinen Schutzgltern (Eingriffsregelung)

wirkungen

Bundesimmissions-
schutzgesetz
(BImSchG)

§ 1 Abs. 1 BImSchG: ,Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen,
Wild- und Nutztiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die
Atmosphére, das Klima sowie Kultur- und sonstige Sachgtiter vor
schadlichen Umwelteinwirkungen zu schiitzen und dem Entste-
hen schadlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen..”

>> Larmgutachten und ggfls. Fest-
setzungen

Schutzgut Mensch

Baugesetzbuch
(BauGB)

§ 1 Abs. 6 Nr. 7c: Beriicksichtigung der umweltbezogene nAus-
wirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevdlkerung insgesamt

>> Larmgutachten und ggfls. Fest-
setzungen

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)

§ 1: ,Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes
und als Grundlage fir Leben und Gesundheit des Menschen
auch in Verantwortung fur die kiinftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich so zu schitzen, dass

1. die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts ...
sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schoénheit sowie der Erholungswert
von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz
umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforder-
lich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.”

§ 20 /8§ 21 BNatSchG: In diesen beiden Paragraphen ist der Bio-
topverbund und die Biotopvernetzung gesetzlich verankert. Da-
nach soll ein Biotopverbundsystem auf mindestens 10 % der
Landesflache entwickelt werden. Es soll auch zur Verbesserung
des Zusammenhangs des européischen Schutzgebietssystems
Natura 2000 dienen.

§ 30 (2) Gesetzlich geschitzte Biotope: ,Handlungen, die zu ei-
ner Zerstérung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachti-
gung der in § 30 (2) Nr. 1 bis 6 genannten Biotope fiihren kén-
nen, sind verboten.”

§ 31 Aufbau und Schutz des Netzes ,Natura2000":

,Der Bund und die Lander erfiillen die sich aus den Richtlinien
92/43/EWG und 2009/147/EG ergebenden Verpflichtungen
zum Aufbau und Schutz des zusammenhédngenden européi-
schen 6kologischen Netzes "Natura 2000" im Sinne des Artikels
3 der Richtlinie 92/43/EWG."

§ 44 Vorschriften fur besonders geschitzte und bestimmte Tier-
und Pflanzenarten

>> MaBnahmen zur Vermeidung /
Minimierung von schadlichen Um-
welteinwirkungen

>> Vorschriften fir Gestaltung und
Bepflanzungen

>> keine Biotopverbundflachen be-
troffen

>> Es sind keine gesetzlich ge-
schitzten Biotope im Plangebiet
vorhanden.

>> Das néchstgelegene FFH-Gebiet
Niehuuser Tunneltal und Krusau mit
angrenzenden Flachen (Gebiets-
Nr.1122-391) liegt in mind. 1,5 km
Entfernung. Es sind keine Auswir-
kungen der vorliegenden Planung
auf das FFH-Gebiet zu erwarten.

>> Artenschutzrechtliche Potenzial-
analyse

Landeswaldgesetz

§ 1 Abs. (2) Zweck dieses Gesetzes ist es

1.den Wald

a) wegen seines wirtschaftlichen Nutzens, insbesondere als Res-
source des nachwachsenden Rohstoffes Holz (Nutzfunktion),

b) wegen seiner Bedeutung fur die Umwelt, insbesondere fir
die dauernde Leistungsféhigkeit des Naturhaushalts, die wild le-
benden Tiere und Pflanzen und deren genetische Vielfalt, den
Boden, den Wasserhaushalt, das Klima, die Luft und die Atmo-
sphére sowie das Landschaftsbild (Schutzfunktion) und

c) wegen seiner Bedeutung flr die Erholung der Bevélkerung
(Erholungsfunktion)

zu erhalten, naturnah zu entwickeln, zu mehren und seine nach-
haltige Bewirtschaftung zu sichern;

>> keine Waldflachen betroffen
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Rechtsvorschriften Allgemeine Grundsétze / Ziele Beriicksichtigung
§ 24: Einhaltung eines 30 m breiten Waldabstands
Schutzgut Boden |

Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBo-
dSchG)

§ 1: ,Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen
des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind
schadliche Bodenverédnderungen abzuwehren, der Boden und
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewéasserverunreinigun-
gen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen
auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sol-
len Beeintrédchtigungen seiner natirlichen Funktionen sowie sei-
ner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit
wie mdglich vermieden werden.”

>> Flachensparende ErschlieBung

Baugesetzbuch
(BauGB)

§ 1a Abs. 2: ,Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend
umgegangen werden...”

>> Eine teilweise baulich bereits ge-
nutzte Flache wird reaktiviert

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)

§ 1 Abs. 3 Nr. 2: ,Bdden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funkti-
on im Naturhaushalt erfillen kénnen; nicht mehr genutzte ver-
siegelte Flachen sind zu renaturieren, oder, soweit eine Entsie-
gelung nicht moglich oder nicht zumutbar ist, der natirlichen
Entwicklung zu Uberlassen.”

>> Reduzierung der Versiegelung
auf das absolut notwendige MaB

Landesbodenschutz-
und Altlastengesetz
(LBodSchG)

§ 1: ,Die Funktionen des Bodens sind [...] zu schitzen, zu be-
wahren und wiederherzustellen. Beeintrédchtigungen der natrli-
chen Funktionen des Bodens und seiner Funktion als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte sollen im Rahmen der Gesetze so-
weit wie moglich vermieden und die Inanspruchnahme von Fla-
chen auf das notwendige MaB beschrénkt werden.”

>> keine Altlasten bekannt

Schutzgut Wasser

Wasserhaushaltsge-
setz (WHG)

§ 1. ,Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wasserbewirtschaftung die Gewésser als Bestandteil des Natur-
haushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum
fur Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schiitzen.”

>> Entwdsserungskonzept

Schutzgut Luft und Klima

Bundes-Klimaschutz-
gesetz (KSG)/

Gesetz zur Energie-
wende und zum Kli-
maschutz in Schles-
wig-Holstein (EWKG)

§ 1 KSG: Festlegung von nationalen Klimaschutzzielen
Begrenzung der Klimaerwarmung auf 1,5 Grad Celsius

Verzicht auf die Verwendung von Technologien auf Basis fossiler
Energietrdger und Kernenergie

effizientere Verwendung von Energie und der Zubau von Ener-
gieerzeugungsanlagen und Energiespeichern auf Basis Erneuer-
barer Energien

§ 13 KSG: Berlicksichtigungsgebot

.Die Tréger offentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen
und Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu sei-
ner Erfullung festgelegten Ziele zu berlcksichtigen.”

>> Klimaschutz- und -anpassungs-
mafBnahmen werden im weiteren
Verfahren geprift

>> Energieversorgung des geplan-
ten Gebaudes durch erneuerbare
Energien wird gepriift

Baugesetzbuch
(BauGB)

§ 1 Abs. 5: Die Bauleitpléne sollen den Klimaschutz und die Kli-
maanpassung férdern und zur Erfillung der Klimaschutzziele
des Bundesklimaschutzgesetzes die Warme- und Energieversor-
gung von Gebauden treibhausgasneutral gestalten.

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a: Die Auswirkungen auf das Klima sind insbe-
sondere zu beriicksichtigen.

Nr. 7 h: ,die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat in Gebie-
ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfillung von bin-
denden Beschlissen der Europaischen Gemeinschaften festge-
legten Immissionsgrenzwerte nicht tberschritten werden.”

>> Klimaschutz- und -anpassungs-
mafBnahmen werden im weiteren
Verfahren geprift

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)

§ 1 Abs. 3 Nr. 4: "Luft und Klima auch durch MaBnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schiitzen; dies gilt
insbesondere flr Flachen mit glinstiger lufthygienischer oder kli-
matischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete
oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen
Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung
erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu.”

>> keine Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete oder Luftaustausch-
bahnen betroffen

Schutzgut Landschaft
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Rechtsvorschriften Allgemeine Grundsétze / Ziele Beriicksichtigung
Bundesnaturschutz- § 1 Abs. 4 ,Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und
gesetz (BNatSchG) Schoénheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

sind insbesondere
1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturland-  >> keine Natur- bzw. historisch ge-
schaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmalern, vor  wachsene Kulturlandschaften betrof-
Verunstaltung, Zersiedlung und sonstigen Beeintrachtigungen fen
zu bewahren,
2. Vorkommen von Tieren und Pflanzen sowie Ausprégungen >> keine relevanten Vorkommen
von Biotopen und Gewéssern auch im Hinblick auf ihre Bedeu- von Tieren / Pflanzen / Biotopen /
tung fir das Natur- und Landschaftserlebnis zu bewahren und zu ~ Gewéssern vorhanden
entwickeln,
3. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer ~ >> keine relevante Flachen betroffe-
Beschaffenheit und Lage geeigneten Flachen vor allem im besie- nen
delten und siedlungsnahen Bereich zu schitzen und zugénglich
zu machen.”
Baugesetzbuch § 1 Abs.5: ,...die stadtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-  >> Eine teilweise baulich bereits ge-
(BauGB) schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu  nutzte Flache wird reaktiviert

soll die staddtebauliche Entwicklung vorrangig durch MafBnah-
men der Innenentwicklung erfolgen.”

§ 1 Abs. 6 Nr. 5: ,Die Belange der Baukultur, des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Stra-
Ben und Platze von geschichtlicher, kiinstlerischer oder stadte-
baulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes sind bei der Aufstellung der Bauleitplane insbeson-
dere zu berlcksichtigen.”

>> Vorschriften fir Gestaltung und
Bepflanzungen

>> keine Denkmale betroffen

Schutzgut Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Denkmalschutzge-
setz - Schleswig-Hols-
tein

(DSchG SH)

§ 1 Abs. 1: ,Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im 6ffent-
lichen Interesse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der
Pflege der kulturellen Lebensgrundlagen, die auch eingedenk
der Verantwortung fur die kommenden Generationen der be-
sonderen Firsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-
vertraut sind. Mit diesen Kulturgitern ist im Rahmen einer nach-
haltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend umzu-
gehen.”

§ 8 Nr. 1: ,Unbewegliche Kulturdenkmale sind gesetzlich ge-
schitzt...”

>> keine Kulturglter und sonstigen
Sachglter betroffen

13.2

Ziele aus Fachplanungen

Landschaftsrahmenplan

s. Kap. 3.4

Landschaftsplan

s. Kap. 3.5
13.3

Schutzgebiete

Das Plangebiet liegt nicht in einem Schutzgebiet. Das nachstgelegene FFH-Gebiet Niehuuser Tun-
neltal und Krusau mit angrenzenden Flachen (Gebiets-Nr. 1122-391) liegt in mind. 1,5 km Entfer-
nung. Es sind keine Auswirkungen der vorliegenden Planung auf das FFH-Gebiet zu erwarten.
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14

14.1

14.2

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Grundlage fir die Darstellung des aktuellen Zustandes des Plangebietes bildet eine Ortsbege-
hung, die Auswertung aktueller Luftbilder sowie die Auswertung vorhandener Daten. Die Informa-
tionen zu den weiteren Schutzgitern ergeben sich durch eine Auswertung des Landschaftsrah-
menplanes, des Landschaftsplanes, des Umweltportals SH, durch Ableitung aus den erfassten Bio-
toptypen sowie aus verschiedenen Datengrundlagen, die jeweils bei den einzelnen Schutzgitern
aufgefihrt sind.

Die Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes erfolgt angelehnt an den Gemeinsamen Rund-
erlass des Innenministeriums und des Ministeriums fur Umwelt, Natur und Forsten des Landes SH
"Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht" (2013) in den zwei Wert-
stufen allgemeine und besondere Bedeutung.

Schutzgut Flache

Bestand und Bewertung

Das Grundstiick ist teilweise bereits baulich genutzt (Alte Hofstelle). Die im westlichen Teil vorhan-
dene Wiesenflache kann im derzeitigen Zustand die Bodenfunktionen nur eingeschrénkt erfillen.

Umweltbezogene Auswirkungen

Der Flachenbedarf ist aufgrund der vorhandenen &ffentlichen ErschlieBung minimiert; die Flache
steht aufgrund der Lage inmitten von Wohngrundstiicken einer anderen Nutzung nicht zur Verfu-

gung.
Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

keine

Schutzgut Boden

Bestand und Bewertung

Natlrlich anstehender Boden im Plangebiet ist im Plangeltungsbereich Braunerde-Podsol mit
Braunerde und Gley-Podsol, der sich als Geschiebedecksand tber Schmelzwassersand entwickelt
hat.

Es handelt sich im Plangebiet nicht um lokal oder regional seltene Bodentypen oder um lokal
oder regional seltene Bodenvergesellschaftungen. Es liegen auch keine Archivbéden vor. Der Bo-
den des Gebietes und der Umgebung kann vielmehr als naturraumtypisch klassifiziert werden.
Der Boden im Plangebiet ist von allgemeiner Bedeutung.

Umweltbezogene Auswirkungen

Uberbauung und Versiegelung fiihren auf den betroffenen Flachen zur Zerstérung der Filter- und
Pufferfunktionen von Béden sowie ihrer Funktion als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere. Verdich-
tung, Umlagerung, Abtrag und Uberschiittung von Béden im Bereich der baulichen Anlagen und
befestigten Flachen fuhren zu Stérungen seines Gefliges, mindern die 6kologische Stabilitadt und
verandern seine Standorteigenschaften in Bezug auf Wasserhaushalt, Bodenleben und Vegetati-
on.

Die aktuelle Planung lasst insgesamt ca. 4.300 m? Neuversiegelung durch Hauptgeb&ude und Ne-
benanlagen zu.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

» Beschrankung der bebaubaren Flache durch Festsetzung von Baugrenzen und Grundflachen.
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14.3

14.4

» Einhaltung der einschlagigen DIN-Normen und Sicherheitsvorschriften, so dass die Boden
nicht mehr als nétig beeintréchtigt werden.

Schutzgut Wasser

Bestand und Bewertung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Trinkwassergewinnungsgebietes (WW Flensburg-Ostsee-
bad). Auf den unbebauten bzw. unversiegelten Flachen kann anfallendes Niederschlagswasser
bisher versickern. Der Grundwasserspiegel befindet sich ca. 3,5 bis 5,0 m unter der Geldndeober-
kante. Eine Versickerung des anfallenden Regenwassers ist in der vorliegenden Sandschicht még-
lich. Der Plangeltungsbereich ist von allgemeiner Bedeutung fiir das Schutzgut Wasser.

Umweltbezogene Auswirkungen
Baubedingte Beeintrachtigungen kénnen sich durch Eintrdge von Schadstoffen ergeben.

Das geplante Vorhaben beeintréchtigt das Grundwasser aufgrund der Unterbindung der Grund-
wasserneubildung an Ort und Stelle durch zusatzliche Uberbauung / Versiegelung.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen
» Festsetzung von versickerungsfdhigen Materialien fir Nebenanlagen, Stellplatze etc.

Schutzgut Tiere

Bestand und Bewertung

Die Vertraglichkeit der vorliegenden Planung mit geltendem Artenschutzrecht ist im Rahmen ei-
ner artenschutzrechtlichen Potenzialeinschatzung (s. Anlage D der Begriindung) untersucht wor-
den.

Umweltbezogene Auswirkungen

Im Zuge der ErschlieBung der o.g. BaumaBnahme muissen Bdume und Stréducher im Bereich der
alten Hofstelle sowie die Gebaude selbst entfernt werden. Ein aktueller Besatz sowie Hinweise fiir
einen zurlckliegenden Besatz durch artenschutzrechtlich relevante Arten werden gemél3 der Er-
gebnisse der artenschutzrechtlichen Potenzialeinschatzung kontrolliert. Als artenschutzrechtlich
bedeutende Gruppen kommen hier Fledermause, européische Vogelarten und Amphibien in Be-
tracht.

Fledermause

Im Rahmen der Potentialeinschatzung konnte kein Nachweis gefihrt werden, dass Fledermause
Gebaude oder Baume im Plangebiet als Quartier nutzen. Im Sinne einer "Worst-Case-Beurteilung’
ist trotzdem von einer Quartierfunktion des Geb&udes fir Fledermause auszugehen. Aufgrund der
glinstigen Jagdmaéglichkeiten besitzt das Plangebiet grundsatzlich eine hohe Eignung als Fleder-
maus-Lebensraum. Diese Lebensraumpotentiale entfallen durch die geplanten MaBnahmen voll-
standig.

Végel
Im Bereich der Geb&ude als auch in den unterschiedlichen Vegetationsstrukturen auf den Planfla-

chen konnten etliche Vogel-Nistplatze nachgewiesen werden, die durch die geplanten MaBnah-
men vollstandig entfallen.

Amphibien
Im Rahmen der Potentialeinschatzung konnte kein Nachweis potentiell geeigneter Winter-Landle-

bensrdume gefiuhrt werden. Im Sinne einer "Worst-Case-Beurteilung” ist trotzdem die Funktion ge-
eigneter Strukturen als Sommerlebensraum und/oder Winterquartier fir Amphibien nicht ausge-
schlossen. Diese Lebensraumpotentiale entfallen durch die geplanten MaBnahmen vollsténdig.

25

AC PLANERGRUPPE



Gemeinde Harrislee Begriindung zum Vorentwurf

Bebauungsplan Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” 16.02.2026

14.5

14.6

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten
* wildlebende Tiere der besonders geschitzten Arten zu téten

+ wildlebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europdischen Vogelarten wéhrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs-, und Wanderzeiten erheblich zu stéren

»  Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten
zu zerstoren.

Um zu vermeiden, dass Verbotstatbestande nach § 44 (1) BNatSchG eintreten, missen die in der
Potentialeinschatzung genannten Hinweise zum Artenschutz beachtet werden. Diese Hinweise
bzw. erforderliche MaBBnahmen werden im weiteren Verfahren konkretisiert.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

» Befolgung der Empfehlungen aus der artenschutzrechtlichen Potenzialeinschatzung
»  Gdfls. Einhaltung der Bauzeitenregelungen

» Ggfls. Kompensation des Lebensraumverlustes durch CEF- oder FCS-MaBnahmen.

Schutzgut Pflanzen

Bestand und Bewertung

Die westlich gelegene Freiflachen stellen sich als artenarme Mahwiese dar, die zeitweise intensiv
genutzt wird (Pkw, Zirkus etc.). Die dstlich gelegene alte Hofstelle ist vor allem an den Randern mit
B&dume und Hecken bzw. Buschwerk bestanden. Durch die seit einiger Zeit ausbleibende Pflege
befinden sich die Vegetationsstrukturen in einem friihen Sukzessionsstadium.

Umweltbezogene Auswirkungen

Bewertungskriterien fiir das Schutzgut Pflanzen sind Naturnéhe, Alter bzw. Ersetzbarkeit, Vorkom-
men seltener bzw. gefdhrdeter Arten sowie Geféhrdung / Seltenheit des Biotoptyps.

Die vorhandenen Gehdlze sind aufgrund ihres zum Teil héheren Alters und der damit zusammen-
hangenden pragenden Wirkung auf das Ortsbild von besonderer Bedeutung, der iberwiegende
Teil des Plangebiets ist allerdings von allgemeiner Bedeutung fir das Schutzgut Pflanzen.

Gesetzlich nach § 30 BNatSchG bzw. § 21 LNatSchG geschiitzte Biotope sind vom Bauvorhaben
nicht betroffen.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen
» Erhaltvon Baumen
» Anpflanzung von Bdumen auf der Stellplatzflache

Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit

Bestand und Bewertung

Im Plangebiet findet zur Zeit keine Wohnnutzung statt; das Plangebiet hat keine Bedeutung fir
die landschaftsbezogene Erholung, da es zum gréBeren Teil nicht fir Spaziergénger zugénglich
ist.

Umweltbezogene Auswirkungen

Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. Es werden ledig-
lich zeitlich begrenzte Beeintrachtigungen wéhrend der Bauphase auftreten.
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14.7

14.8

Vermeidungs- und MinimierungsmafB3nahmen

Keine

Schutzgut Klima und Luft

Bestand und Bewertung

Fir den Plangeltungsbereich liegen keine detaillierten Klimadaten vor. Als generelle Aussage ist
davon auszugehen, dass die unversiegelten Grinflachen als Kaltluftproduzent wirken. Besondere
klimatische Wirkungen wie Kaltluftflisse und Kaltluftsammelbecken o. &. sind nicht anzunehmen.

Insgesamt ist das Plangebiet von allgemeiner Bedeutung fiir das Schutzgut Klima.
Umweltbezogene Auswirkungen

Durch die Planung werden neue Flachen versiegelt. Erhdhte Versiegelungsraten bewirken eine
Unterbindung der Kaltluftentstehung und somit eine erhéhte Erwadrmung von Flachen. Es erfolgen
keine Eingriffe in klimatisch relevante Flachen und keine nachhaltige Stérung der Luftzirkulation
durch die Bebauung.

Das Schutzgut Klima und Luft ist nicht erheblich betroffen.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

» Beschrankung der bebaubaren Flache durch Festsetzung von Baugrenzen
» Festsetzung von neuen Baumen

» Festsetzung von Dachbegriinung

Schutzgut Landschaft

Bestand und Bewertung

Das Orts- und Landschaftsbild im Plangeltungsbereich ist teilweise durch die intensiv genutzte
Wiesenflache und zum anderen Teil durch die alte Hofstelle mit ihren abgéngigen Gebauden und
Uberwiegend ungepflegten Vegetationsbestdanden gepragt. Teilweise ortsbildprédgend sind die
Gehdlze auf den vorderen und seitlichen Grundstiicksgrenzen

Insgesamt wird dem Landschaftsbild eine allgemeine Bedeutung zugeordnet.
Umweltbezogene Auswirkungen

Mit der Umsetzung der Planung werden griingepragte Flachen beseitigt. Die ortsbildpragenden
Bdume mussen flir das Vorhaben sehr wahrscheinlich vollsténdig entfernt werden. Es entsteht ein
neues Gebdude, dass sich bewusst als modernes Gebdude mit ortstypischen Materialien darstellt.
Die Hohe des geplanten Gebaudes (ca. 9 - 12 m Uber Gelédnde) wird sich an der angrenzenden
Bebauung orientieren.

Die Planung hat eine deutliche Auswirkungen auf das Ortsbild. Das moderne Gebaude und die
Beseitigung der rickwartigen ortsbildpragenden Bdume und sonstigen Gehdlzstrukturen werden
zu einem vollig neuen Ortsbild fiihren.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

»  Festsetzung zur Héhenentwicklung der Gebaude
»  Erhaltvon Baumen

»  Festsetzung von neuen Baumen

>

Festsetzung von Dachbegriinung

27

AC PLANERGRUPPE



Gemeinde Harrislee Begriindung zum Vorentwurf

Bebauungsplan Nr. 58 ,Neues Schwimmbad” 16.02.2026

14.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

15

Bestand und Bewertung

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine nach § 8 Denkmalschutzgesetz geschiitzten Kul-
turdenkmale. Der Plangeltungsbereich liegt nicht innerhalb eines archdologischen Interessenge-
biets.

Umweltbezogene Auswirkungen
Keine
Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Keine

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Planungen des Bebauungsplans Nr. 58 sehen keine Eingriffe vor, die der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung unterliegen. Nach § 13 a Abs. 2 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund des
Bebauungsplans Nr. 58 zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt oder zul&ssig. Ein Ausgleich der Eingriffe ist somit nicht erforder-

lich.

Unabhéngig davon sind ggfls. erforderliche artenschutzrechtliche VermeidungsmaBnahmen (Ein-
haltung von Bauzeitenregelungen etc.) zu beachten. Details dazu werden sich aus der Konkretisie-
rung der Potenzialanalyse Artenschutz ergeben.

Gemeinde Harrislee, ..oooovvveeeeveeene.

Der Birgermeister

28
AC PLANERGRUPPE



	TEIL I – BAULEITPLANERISCHER TEIL
	1 Räumlicher Geltungsbereich
	2 Planungserfordernis / Planungsanlass
	3 Planungsvoraussetzungen /Planungsgrundlagen
	3.1 Landesentwicklungsplan / Regionalplan
	3.2 Flächennutzungsplan
	3.3 Bebauungsplan
	3.4 Landschaftsrahmenplan
	3.5 Landschaftsplan

	4 Bestandsbeschreibung
	5 Planerische Konzeption / Realisierungswettbewerb
	6 Fachgutachten
	6.1 Immissionsschutz
	6.2 Artenschutz

	7 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen
	7.1 Art der baulichen Nutzung
	7.2 Maß der baulichen Nutzung
	7.3 Bauweise
	7.4 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
	7.5 Stellplätze und Nebenanlagen
	7.6 Ein- und Ausfahrten

	8 Begründung der grünordnerischen Festsetzungen
	8.1 Öffentliche Grünfläche
	8.2 Erhalt von Bäumen
	8.3 Anpflanzen von Gehölzen
	8.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

	9 Verkehr und Erschließung
	10 Ver- und Entsorgung
	10.1 Strom- und Wärmeversorgung
	10.2 Telekommunikation
	10.3 Frischwasserversorgung
	10.4 Schmutzwasserbeseitigung
	10.5 Oberflächenentwässerung
	10.6 Abfallbeseitigung
	10.7 Brandschutz

	11 Flächenbilanz
	TEIL II – UMWELTBELANGE
	12 Einleitung
	12.1 Untersuchungsraum
	12.2 Bestandsbeschreibung

	13 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung bei der Aufstellung
	13.1 Fachgesetzliche Ziele
	13.2 Ziele aus Fachplanungen
	13.3 Schutzgebiete

	14 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
	14.1 Schutzgut Fläche
	14.2 Schutzgut Boden
	14.3 Schutzgut Wasser
	14.4 Schutzgut Tiere
	14.5 Schutzgut Pflanzen
	14.6 Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit
	14.7 Schutzgut Klima und Luft
	14.8 Schutzgut Landschaft
	14.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

	15 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

